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4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
 
4.24   Soziotherapie  
 
 
Schwer psychisch Kranke sind häufig nicht in der Lage, Leistungen, auf die sie Anspruch 
haben, selbstständig in Anspruch zu nehmen.  
 
In den Soziotherapie-Richtlinien sind die Krankheitsbilder, bei deren Behandlung im Regelfall 
Soziotherapie erforderlich ist (Ziele, Inhalt, Umfang, Dauer und die Häufigkeit der 
Soziotherapie), die Voraussetzungen, unter denen Ärzte zur Verordnung von Soziotherapie 
berechtigt sind, die Anforderungen an die Therapiefähigkeit des Patienten sowie Inhalt und 
Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Arztes mit dem Leistungserbringer 
beschrieben. 
 
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Richtlinien des Gemeinsamen  
Bundesausschusses über die  
Durchführung von Soziotherapie in der 
vertragsärztlichen Versorgung 
(Soziotherapie-Richtlinien)  
Rechtsgrundlage: § 37a SGB V i.V.m. § 92 
Abs. 1 Satz 2 Nr.6 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.1.2002 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung zur 
Verordnung, Stand 31.12.2007 

20 

Anzahl beschiedene Anträge nach Nr. 15 
der RL 

11 

- davon Anzahl Genehmigungen 11 
Anzahl der Widerrufe  
von Genehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Genehmigung 

0 
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